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Alpenschutz-Abstimmungsvorlage: 

Das Mitspracherecht ist gesetzlich verankert und gesichert! 
Die nachstehenden Dokumente beweisen es: Alle Streitpunkte sind völlig beseitigt! 

Gesetz 
zum Schutze des Alpengebietes 

Artikel 1 
1) Die Regierung teilt das im beilie-

liegenden Plan eingezeichnete Al
pengebiet in folgende Zonen ein: 
a) Schutzzonen; 
b) Waldzonen; 
c) Landwirtschaftszonen; 
d) Wald-Weidezonen; 
e) Bauzonen. 

2) Die beteiligten Gemeinden sind 
anzuhören. Das Verfahren ist mit 
Verordnung zu regeln. 

3) Soweit Sinn und Zweck des Geset
zes nicht beeinträchtigt werden, 
hat die Regierung die Auffassung 
der beteiligten Gemeinden bei der 
Erstellung des Zonenplanes zu be
rücksichtigen. 

4) Der Zonenplan ist mit Verordnung, 
die der Zustimmung des Landtages 
bedarf, zu erlassen. 

5) Der Zonenplan ist alle zehn Jahre 
aufseineZweckmässigkeitzu über
prüfen. 

Verordnung über die Mitwirkung der Gemein
den bei der Erstellung des Zonenplanes 

zum Schutze des Alpengebietes 

Aufgrund von Ar t ike l  1 und 21 des Gesetzes 
zum Schutze des Alpengebietes, verordnet die 
Fürstliche Regierung: 

Art. 1 (Vorentwurl) 
Die Regierung wird den im Masstab 1: 10000 

ausgearbeiteten Vorentwurf für  einen Zonen
plan mit  einem Bericht den beteiligten Gemein
den zur vorläufigen schriftlichen Stellungnahme 
unterbreiten. 

Art. 2 (Besprechung des Vorentwurfes; 
Geländebegehung) 

(1) Aufgrund der vorläufigen schriftlichen 
Stellungnahmen hält die Regierung zur Ausar
beitung eines Entwurfes für einen Zonenplan 
mit den beteiligten Gemeinden Besprechungen 
ab. Zu diesen Besprechungen sind die Vertreter 
der beteiligten Alpgenossenschaften beizuzie
hen. 

(2) Im Rahmen dieser Besprechungen werden 
gemeinsame Geländebegehungen durchgeführt, 
zu denen auch Vertreter der beteiligten Alpge
nossenschaften eingeladen werden. 

Art. 3 (Entwurf) 

Der nach Abschluss der Besprechungen vor  
der Regierung ausgearbeitete Entwurf für einen 
Zonenplan ist mit einem Bericht den beteiligten 
Gemeinden zu unterbreiten. 

Art. 4 (Auflegung und Einwendungen) 
Die beteiligten Gemeinden haben den ihnen 

unterbreiteten Entwurf während 14 Tagen öf
fentlich aufzulegen. Innert dieser Frist können 
die von der Planung berührten Grundeigentü
mer bei der Gemeindevorstehung schriftlich Ein
wendungen gegen den Entwurf für  einen Zonen
plan erheben. 

ERKLÄRUNG 
Namens der Regierungsräte Dr. Gregor Steger, Josef Oehri und 
in meinem Namen, also namens der Mehrheit der Regierungs
mitglieder erkläre ich: 
Wir werden uns an dieses Vorgehen bei der Erarbeitung des Zo
nenplanes halten. 
Wir lassen damit alle, auch den letzten Privateigentümer mit
reden. 
Wir wollen niemand demütigen, überfahren oder unterdrücken. 
Wir setzen uns an einen gemeinsamen Tisch mit den Gemeinden, 
und jeder der Alpgenossenschaften. Jede dieser kann mitreden. 
Wir gehen bis an die Grenzen des verfassungsrechtlich Mög
lichen und übernehmen und akzeptieren die Stellungnahmen der 
Gemeinden. 
Und nur wenn einmal ein Verstoss gegen den Sinn und Zweck 
den Geist des Gesetzes selbst vorliegt, wodurch das Gesetz 
sinnlos und im Geist verkehrt wird, entscheiden wir im Interesse 
des Gemeinwohls. 
Wir stehen dafür ein! 

Erklärung des Regierungschefs an der Orientierungsversammlung vom Montag
abend in Gamprin 

Seite 3: 

Union-Landtags-
fraktion umgefallen! 

Totaler Wortbruch 
in Sachen 
Alpenschlitzgesetz! 

Art. 5 (Definitive Stellungnahme) 
Nach Ablauf  der Auflegungsfrist haben die 

beteiligten Gemeinden, unter Beachtung der v o n  
den Grundeigentümern begründet erhobenen 
Einwendungen, ihre definitive schriftliche Stel
lungnahme abzugeben. 

Art. 6 (Erstellung des Zonenplanes) 
(1) Nach Abschluss des in Ar t ike l  1 bis 5 vor

geschriebenen Verfahrens erstellt die Regierung 
den Zonenplan. Dabei sind die i n  den definiti
ven Stellungnahmen vertretenen Auffassungen 
der beteiligten Gemeinden zu beachten, es sei 
denn, Sinn und Zweck des Gesetzes zum Schut
ze des Alpengebietes würden dadurch beein
trächtigt werden. 

(2) Erscheinen der Regierung durch die Stel
lungnahme einer Gemeinde Sinn und Zweck 
des Gesetzes als beeinträchtigt, so hat sie ihre 
Gründe in einem Bericht festzuhalten, der den 
Gemeinden zur Kenntnis zu bringen ist. 

Art. 7 (Vorlage an den Landtag) 
M i t  der Vorlage der Zonenplan-Verordnung 

(Artikel 1, Absatz 4 des Gesetzes zum Schutze 
des Alpengebietes) werden dem Landtag auch 
die definit iven Stellungnahmen der beteiligten 
Gemeinden und der in  Ar t ike l  6, Absatz 2 er
wähnte Bericht unterbreitet. 

Alpenschutz-Abstimmungsvorlage: Ja oder Nein? 
Der Stimmbürger steht am kommenden Wochenende vor einer bedeutsamen Entscheidung 

Gegen das Alpenschutzgesetz stimmt: 

— Wer nicht erkennt, dass das liechtensteinische Alpengebiet 
in Not ist und dringender Sanierung bedarf. 

— Wer nicht begreift, dass das Alpengebiet uns alle angeht, weil 
es unser aller Lebensraum, und auch der unserer Kinder-
und Kindeskinder ist. 

— Wer bei der Planung und Sanierung des Alpengebietes die 
Aufgaben der Regierung nur darin sieht, staatliche Geldmittel 
zu verteilen. 

— Wer nur danach fragt, ob das Alpenschutzgesetz ihm persön
lich, oder seiner Region einen Vorteil bringt. 

— Wer jenen glaubt, die flammende Bekenntnisse für die Berg
landplanung ablegen, gleichzeitig aber aus parteipolitischen 
Motiven ihre Verwirklichung torpedieren. 

Für das Alpenschutzgesetz stimmt: 

— Wer die Verantwortung für unseren liechtensteinischen Le
bensraum spürt und auch bereit ist, ein angemessenes mate
rielles Opfer zu bringen, ohne nach den unmittelbaren per
sönlichen Vorteilen zu fragen. 

— Wem die mit dem Alpenschutzgesetz angestrebten Ziele mehr 
bedeuten, als Planungsvorschläge ohne Verwirklichungs
möglichkeit. 

— Wer einsieht, dass bei der Planung und Sanierung des Alpen
gebietes eine zentrale und ordnende Hand da sein muss, die 
auch über die Verwendung der Geldmittel wacht. 

— Wer jenen glaubt, die den Worten auch Taten folgen lassen 
und ohne Rücksicht auf Parteipolitik an die Verwirklichung 
einer Aufgabe herangehen. 


